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b) Aspekte der Unabhängigkeit der Sachverständigen 

aa) Organisatorische Unabhängigkeit 

Das Bestehen eines auftragsrechtlichen Verhältnisses zwischen Sozialversiche- 6.28 

rungsträger und versicherungsexternen Sachverständigen bringt mit sich, dass der 
Beauftragte nicht in der Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingegliedert ist. 
Dies bedeutet, dass der versicherungsexterne Sachverständige in der Organisation 
und Gestaltung seiner Gutachtertätigkeit selbständig ist und nicht der Kontrolle 
und den Weisungen des Auftraggebers unterworfen ist49. 

bb) Fachliche Unabhängigkeit 

Das Bundesgericht hat in BGE 137 V 210 E. 1.3.1 auf die fachlich-inhaltliche Wei- 6.29 

sungsunabhängigkeit der begutachtenden Ärzte hingewiesen. Diverse durchge­
führte Studien haben übereinstimmend aufgezeigt, dass zahlreiche Gutachten nicht 
den gewünschten Qualitätsansprüchen entsprechen. Eine neuere Studie des Winter­
thurer Instituts für Gesundheitsökonomie und dem asim Basel zeigt auf, dass mind. 
22 % der in der Schweiz erstellten Gutachten mangelhaft sind50. Die Gutachteraus­
bildung in der Schweiz ist nicht staatlich organisiert. Sie wird von privatrechtlichen 
Organisationen wie der Swiss Insurance Medicine durchgeführt, welche Zertifikate 
ausstellt51. Auch im asim Basel werden Kurse angeboten 52. 

cc) Wirtschaftliche Unabhängigkeit 

Gemäss bisher konstanter und m.E. zu kritisierender Rechtsprechung des Bundes- 6.30 

gerichtes ist selbst dann ein Sachverständiger als gegenüber einem Sozialversiche­
rungsträger unabhängig anzusehen, wenn dieser ausschliesslich Begutachtungsauf-
träge von einem oder mehreren Sozialversicherungsträgern erhält und somit in 
wirtschaftlicher Hinsicht vollständig vom Sozialversicherungsträger abhängig ist53. 

dd) Beeinflussung der Sachverständigen durch die Sozialversicherungsträger 

Angesichts der Tatsache, dass auch bei versicherungsexternen Sachverständigen die 6.31 

Ausstandsgründe von Art. 34 BGG sinngemäss gelten, ist eine weiter gehende Un­
abhängigkeit der Sachverständigen von den Verfahrensparteien erforderlich, als 
dies für versicherungsinterne Sachverständige gilt, welche in einem Anstellungsver­
hältnis zum Sozialversicherungsträger stehen 54. Deshalb ist mit Nachdruck darauf 
zu achten, dass die Sozialversicherungsträger keinen unbefugten Einfluss auf die 
Sachverständigen ausüben. So verweist das ZMB im Bethesda-Spital in Basel im 
Jahresbericht für das Jahr 2009 auf Versuche von Seiten der Auftraggeber, auf Be­
gutachtungsabläufe Einfluss zu nehmen. 

49 BüHLER, rechtlicher Rahmen, 7. 
50 AUERBACH, 8 ff. 
51 Internetquelle Nr.129. 
52 Internetquelle Nr. 142. 
53 BGE 135 V 465 sowie 137 V 210. 
54 LEUZINGER-NAEF, 425. 
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c) Unabhängigkeit der MEDAS der Invalidenversicherung 

6.32 Das Bundesgericht hat im Rahmen des Beschwerdeverfahrens, welches zum 
Grundsatzurteil BGE 137 V 210 geführt hat, bei den 18 MEDAS in der Schweiz 
eine Umfrage durchgeführt. Ziel dieser Umfrage war es, Näheres über die wirt­
schaftliche Abhängigkeit der einzelnen MEDAS von der Invalidenversicherung und 
von anderen Sozialversicherungsträgern zu erfahren 55. Die Ergebnisse bestätigen, 
was zuvor bereits vor allem von Rechtsvertretern von versicherten Personen an 
den MEDAS kritisiert worden war: die praktisch totale wirtschaftliche Abhängig­
keit der MEDAS von den Sozial- und Privatversicherungsträgern. Es hat sich ge­
zeigt, dass die meisten MEDAS mehr als 80 % ihres Umsatzes mit Aufträgen der 
Invalidenversicherung erzielen. Die übrigen Begutachtungsaufträge stammen prak­
tisch ausschliesslich von den weiteren Sozial- und Privatversicherungsträgern, wel­
che im Bereich des Bundessozialversicherungsrechts sowie im Bereich des Privat­
versicherungsrechts tätig sind. Zurzeit haben 22 MEDAS in der Schweiz einen 
Vertrag mit dem BSV56. 

d) Elektronische Vergabeplattform 

6.33 Das Bundesgericht hat in BGE 137 V 210 das BSVangeregt,polydisziplinäre Begu­
tachtungen bei den MEDAS zukünftig nach dem Zufallsprinzip zu vergeben. In der 
seit l. März 2012 nunmehr gültigen Fassung von Art. 72bis Abs. 2 IVV wird das Zu­
fallsprinzip statuiert. Zu dessen Umsetzung hat das BSV die webbasierte Vergabe­
plattform SuisseMed@P eingerichtet, über welche der gesamte Verlauf der ME­
DAS-Gutachtenseinholung gesteuert und kontrolliert wird57. In BGer 9C_207/2012 
vom 3. Juli 2013 hat das Bundesgericht in E. 5.2.1 klargestellt, dass bei polydiszipli­
nären Begutachtungen in der Invalidenversicherung die Gutachterauswahl immer 
nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen hat. Bei mono- und bidisziplinären Gutachten 
dagegen werden die Aufträge nicht nach diesem System vergeben. Die Zufallszu­
weisung ist im Fall stichhaltiger Einwendungen gegen bezeichnete Sachverstän­
dige58 allenfalls zu wiederholen bzw. zu modifizieren, indem die Beteiligten z.B. 
übereinkommen, an der ausgelosten MEDAS festzuhalten, dabei aber eine be­
stimmte Arztperson nicht mitwirken zu lassen. Bei erneuter Nichteinigung wird 
letztlich eine Zwischenverfügung erlassen. 

IV. Gehörs- und Partizipationsrechte bei 
versicherungsexternen Begutachtungen 

6.34 Das Bundesgericht hat in den nach BGE 137 V 210 ergangenen Urteilen wiederholt 
darauf hingewiesen, dass seiner Ansicht nach durch das genannte Grundsatzurteil 

55 Tages-Anzeiger online vom 23. Mai 2011 «Mehr Wettbewerb für IV-Gutachter». 
56 Die Liste der MEDAS ist einsehbar Internetquelle Nr. 123. 
57 BGer 9C_207/2012 vom 3.Juli 2013, E.2.2. Zur berechtigten Kritik am bestehenden Zu­

fallsprinzip siehe EGLI, 195 ff. 
58 Unten Rz. 6.36ff. 
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die Verfahrensrechte der versicherten Personen59 im Begutachtungsverfahren der In­
validenversicherung stark ausgeweitet worden seien60. Die in BGE 137 V 210 ge­
nannten Korrektive seien ausreichend, um die Einhaltung der Verfahrensgarantien 
zu gewährleisten61. In BGB 138 V 318 E. 6.1.3 hat das Bundesgericht klargestellt, 
dass die Mitwirkungsrechte einer versicherten Person auch im Bereich der obligato­
rischen Unfallversicherung Anwendung finden. In BGE 139 V 349, E. 5.1 hat das 
Bundesgericht klargestellt, dass die Partizipationsrechte auch dann gelten, wenn an­
stelle eines polydisziplinären (MEDAS-)Gutachtens eine mono- oder bidisziplinäre 
Expertise eingeholt wird. 

1. Gehörs- und Partizipationsrechte vor einer versicherungsexternen 
Begutachtung 

a) Inhaltliche Erfordernisse an die Anordnung einer Begutachtung 

Vor Durchführung einer Begutachtung sollten m.E. nicht nur die Namen und die 
fachliche Qualifikation der Sachverständigen bekannt gegeben werden, wie das 
Bundesgericht entschieden hat (s. hierzu v.a. BGB 132 V 376ff.)62. Die beauftra­
gende Stelle sollte von Amtes wegen vor Erteilung des Begutachtungsauftrages 
auch abklären müssen, ob die Sachverständigen bei den einzelnen medizinischen 
Beschwerdebildern die jeweils aktuellen Erkenntnisse der medizinischen Wissen­
schaft auch wirklich befolgen. 

b) Gehörsrechte der versicherten Person 

aa) Erhebung triftiger Ablehnungsgründe 

6,35 

Gemäss Art. 44 ATSG hat die versicherte Person das Recht, beim Sozialversiche- 6.36 

rungsträger triftige Ablehnungsgründe gegenüber dem vorgesehenen Sachverstän-
digen geltend zu machen. 

Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichtes 63 gelten für Sachverstän- 6.37 

dige im Bundessozialversicherungsrecht grundsätzlich die gleichen Ausstands- und 
Ablehnungsgründe wie sie für die Richterschaft vorgesehen sind. Sobald Umstände 
vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen bezüglich der Unparteilichkeit des Sachver­
ständigen zu erwecken, ist Befangenheit anzunehmen. Zu Recht führt das Bundes­
gericht in diesem Zusammenhang aus, dass es sich bei der Befangenheit um einen 
inneren Zustand handelt, der nur schwer bewiesen werden kann. Deshalb lässt es 
das Bundesgericht für die Ablehnung eines Sachverständigen genügen, dass Um­
stände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreinge­
nommenheit zu begründen vermögen 64. Weiter hält das Bundesgericht fest, dass bei 

59 Dazu oben Rz. 4.167 ff. 
60 So u.a. in BGer 8C_740/2010 vom 29. September 2011, E. 5.2.1 m.V.a. Eau/GÄCHTER, 

Rz.58. 
61 BGer 8C_740/2010 vom 29. September 2011, E. 5.2.3. 
62 ALIOTTA, Mitwirkungsrechte, 351 ff. 
63 Bspw. BGer 8C_l020/2010 vom 14. April 2011, E. 2.2. 
64 Grundlegend BGE 132 V 93. 
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der Beurteilung des Anscheins der Befangenheit und der Gewichtung solcher Um­
stände jedoch nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abgestellt werden 
kann; das Misstrauen muss gemäss höchstem Gericht vielmehr in objektiver Weise 
als gerechtfertigt erscheinen65. 

6.38 Im Zusammenhang mit Arztgutachten und deren erheblicher Bedeutung im Bun­
dessozialversicherungsrecht ist gemäss Bundesgericht an die Unparteilichkeit der 
begutachtenden Person ein strenger Massstab anzusetzen 66. 

6.39 Im Urteil BGer 8C_l020/2010 vom 14. April 2011 hat das Bundesgericht die Grund­
sätze betreffend Geltendmachen von Ausstands- und Ablehnungsgründen gegen­
über Sachverständigen durch die versicherte Person nicht nur bestätigt, sondern 
auch erstmals im Zusammenhang mit einem Gutachterinstitut näher dargelegt. Be­
sonders interessant an diesem Urteil des Bundesgerichtes ist die Tatsache, dass es 
nicht a priori ausgeschlossen hat, dass Ausstands- und Ablehnungsgründe gegenüber 
einer Gutachterinstitution als solchen durch die versicherte Person geltend gemacht 
werden können. In früheren Entscheiden hatte sich das Bundesgericht zwar mit 
dem Vorwurf der mangelnden Unabhängigkeit der MEDAS gegenüber der Invali­
denversicherung auseinandergesetzt 67 und dabei stets die grundsätzliche Unabhän­
gigkeit der MEDAS per se betont. In einem neuen Urteil (BGer 8C_978/2012 vom 
20. Juni 2013, E. 5.2.2) hat nun das Bundesgericht mit Verweis auf BGB 137 V 210 
E. 1.3.3 klargestellt, dass sich ein Ausstandsbegehren nur gegen Personen und nicht 
gegen Behörden richten kann. Befangen sein können - allenfalls unter Vorbehalt 
ganz ausserordentlicher Fälle - nur die für eine Behörde tätigen Personen, nicht 
die Behörde als solche68. Zulässig sind hingegen Ausstandsbegehren gegen sämtli­
che Mitglieder einer Behörde, sofern gegen jedes einzelne Mitglied spezifische Aus­
stands begehren geltend gemacht werden, die über die Kritik hinausgehen, die Be­
hörde als solche sei befangen. 

6.40 Das Bundesgericht hält in klarer Bestätigung seiner konstanten Rechtsprechung in 
BGE 137 V 210 E. 1.3.3 fest, dass unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Ab­
hängigkeit der regelmässige Beizug eines Gutachters oder einer Begutachtungsinsti­
tution durch den Versicherungsträger, die Anzahl der beim selben Arzt in Auftrag 
gegebenen Gutachten und Berichte sowie das daraus resultierende Honorarvolu­
men für sich allein genommen nicht zum Ausstand führen 69. 

6.41 Wird ein Gutachten im Rahmen einer administrativen Sachverhaltsabklärung von 
der Verwaltung eingeholt, liegt gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichtes selbst 
dann kein formeller Ausstandsgrund vor, wenn von einer wirtschaftlichen Abhän­
gigkeit der MEDAS von der Invalidenversicherung auszugehen wäre. Das Bundes-

65 BGE 132 V 93, 109 E. 7.1. 
66 BGE 132 V 93, 110 E. 7.1. 
67 Grundlegend BGE 123 V 175. 
68 Siehe hierzu bereits BGer 9C_500/2009 vom 24. Juni 2009, E. 2.1 = SVR 2010 IV Nr. 2, 3; 

BGer 9C_603/2010 vom 6. Oktober 2010, E. 5.2. 
69 Dazu die Rechtsprechung des Bundesgerichtes in BGer 8C_509/2008 vom 4. Februar 2009, 

E. 6 = SVR 2009 UV Nr. 32, 111; BGer 9C_67/2007 vom 28. August 2007, E. 2 = SVR 2008 
IV Nr. 22, 69; RKUV 1999 Nr. V 332, 193. 
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gericht findet, ein Ausstandsgrund sei nicht schon deswegen gegeben, weil jemand 
Aufgaben für die Verwaltung erfülle, sondern erst bei persönlicher Befangenheit 70

• 

Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Aus- 6.42 

standsgründen gegenüber einem bereits mit der Sache vorbefassten Gutachter fest­
gehalten, dass der Umstand, dass sich ein Sachverständiger schon einmal mit einer 
Person befasst hat, später dessen Beizug als Gutachter nicht von vornherein aus­
schliesst71. Das Bundesgericht urteilte gar, dass es im Gegenteil sachgerecht sei und 
es den Aufschlusswert einer Verlaufsbegutachtung erhöhen könne, wenn die seithe-
rige gesundheitliche Entwicklung von dem mit dem Fall schon vertrauten medizini­
schen Vorgutachter abgeklärt und beurteilt werde. Diese Rechtsprechung des Bun­
desgerichtes ist indes zu hinterfragen. Wurde nämlich eine versicherte Person 
bereits einmal von einem Sachverständigen untersucht, kann durchaus ein triftiger 
Ablehnungsgrund darin erblickt werden, dass zwischen der versicherten Person 
und dem Sachverständigen kein genügendes Vertrauensverhältnis anlässlich der 
Erstbegutachtung aufgebaut werden konnte. 

Das Bundesgericht hält in konstanter Rechtsprechung fest, dass Ausstands- und Be- 6.43 

fangenheitsgründe umgehend nach deren Kenntnisnahme beim Sozialversicherungs­
träger geltend zu machen sind72. Im nichtstreitigen Verwaltungsverfahren führt dies 
unvermeidlich dazu, dass die versicherte Person sogleich nach Bekanntgabe der Na-
men der vom Sozialversicherungsträger eingesetzten Sachverständigen 73 allfällige 
Ausstands- und Befangenheitsgründe abzuklären und geltend zu machen hat. Wer-
den die entsprechenden Ausstands- und Befangenheitsgründe nicht unverzüglich 
abgeklärt und geltend gemacht, sobald die versicherte Person davon Kenntnis er-
hält, verwirkt sie den Anspruch auf ein späteres Anrufen einer (angeblich) verletz-
ten Ausstandsbestimmung, falls sich die versicherte Person trotz Kenntnis der Aus­
stands- und Befangenheitsgründe auf ein Begutachtungsverfahren einlässt74. Der 
Sozialversicherungsträger hat über die von der versicherten Person erhobenen Ein­
wände noch vor der eigentlichen Begutachtung zu befinden 75. 

bb) Einreichen von Gegenvorschlägen 

Auch wenn die versicherte Person im Rahmen von Art. 44 ATSG betreffend der 6.44 

einzusetzenden Sachverständigen gegenüber dem Sozialversicherungsträger Ge­
genvorschläge unterbreiten kann, kommt es in praxi in nur wenigen Ausnahmefällen 
vor, dass der Sozialversicherungsträger einen von der versicherten Person unter­
breiteten Gegenvorschlag akzeptiert. Der Sozialversicherungsträger bestimmte so-
mit vor Erlass von BGE 137 V 210 praktisch immer einseitig und im Sinne des 
Amtsbetriebes die Gutachterstelle, ohne dass die versicherte Person darauf wirklich 

70 BGE 137 V 210, E.1.3.3 m.V.a. BGer 9C_304/2010 vom 12. Mai 2010, E. 2.2 = SVR 2010 IV 
Nr.66, 199. 

71 BGer I 29/04 vom 17. August 2004. 
72 Statt vieler BGE 132 II 485, 496 E. 4.3. 
73 Oben Rz. 6.35. 
74 BGE 132 II 485, 496 E. 4.3. 
75 BGer 8C_741/2009 vom 11. Mai 2010, E. 3.2. 
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im Sinne eines Mitwirkungsrechtes Einfluss nehmen konnte 76. Dementsprechend 
blieb der Wunsch des Bundesgerichtes unerfüllt, wonach bei der Bestimmung eines 
Sachverständigen gestützt auf Art. 44 ATSG nach Möglichkeit ein konsensuales 
Vorgehen angezeigt sei77. Auch nach Erlass von BGE 137 V 210 wird die Gutachter­
stelle regelmässig weiterhin vom Sozialversicherungsträger bestimmt. Davon ausge­
nommen sind die Begutachtungen in den MEDAS der Invalidenversicherung, zu­
mal nunmehr das Zufallsprinzip angewendet wird. 

cc) Einvernehmliche Gutachtenseinholung 

6.45 Das Bundesgericht hat seit BGE 137 V 210 mehrmals bestätigt, dass eine einver­
nehmliche Gutachtenseinholung in den Vordergrund zu stellen sei. Indes hat das 
Bundesgericht diesbezüglich wenig konkrete Vorgaben gemacht, was in der Litera­
tur und in der kantonalen Rechtsprechung zu unterschiedlichen Interpretationen 
geführt hat. In diversen kantonalen Urteilen wurde im Verlauf des Jahres 2013 gar 
festgehalten, dass seit Einführung des Zufallsprinzips mit der Einführung einer 
elektronischen Vergabeplattform 78 kein Raum mehr bestehe für eine einvernehmli­
che Einigung betreffend der einzusetzenden MEDAS-Gutachterstelle 79. 

6.46 Das Bundesgericht hat nun mit Urteil 9C_207 /2012 vom 3. Juli 2013 weitere Klar­
heit geschaffen. Es hat in E. 4.2 Folgendes verdeutlicht: «So erhält die Obliegen­
heit von IV-Stelle und versicherter Person, eine einvernehmliche Gutachterbestel­
lung anzustreben, dort ihre besondere Bedeutung, wo Aufträge für Expertisen mit 
weniger als drei Fachdisziplinen nicht nach dem Zufallsprinzip vergeben werden 
[ ... ]» 

6.47 Auch wenn eine Auftragsvergabe an die MEDAS nach Zufallsprinzip erfolgt, müs-
• sen sich die Beteiligten mit Einwendungen auseinandersetzen, die sich aus dem kon­

kreten Einzelfall ergeben. Dies betrifft beispielsweise die medizinischen Fachdiszi­
plinen. Bei mono- und bidisziplinären Begutachtungen hingegen ist gemäss 
Bundesgericht im Falle aller zulässigen Einwendungen konsensorientiert vorzuge­
hen, da insbesondere eine einvernehmliche Gutachterbestellung im Vordergrund 
steht. 

c) Fragenkatalog zuhanden des Sachverständigen 

6.48 Seit BGE 137 V 210 hat die versicherte Person ein Recht zur Fragestellung an den 
Sachverständigen vor der Begutachtung 80. Dies, nachdem der Sozialversicherungs­
träger den vorgesehenen Fragenkatalog der versicherten Person zur Stellungnahme 
zugestellt hat. In der Invalidenversicherung hat die versicherte Person Zusatzfragen 
innert zehn Tagen seit der Mitteilung einzureichen; diese Frist kann auf schriftliches 

76 So auch bereits ALIOTTA, Begutachtungen, 63ff.; PFÄNDLER, 23. 
77 BGer 9C_1/2009 vom 10. Juni 2009, E. 2 sowie auch MüLLER, 122. 
78 Näheres oben Rz. 6.33. 
79 So z.B. SVGer ZH IY.2013.00040 vom 28. März 2013, wonach kein Rechtsanspruch der 

versicherten Person auf eine einvernehmliche Einigung betreffend MEDAS-Gutachter­
stelle bestehe. 

80 BGE 137 V 210, 246 ff. E. 3.4. 
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Gesuch hin verlängert werden 81. Bei der Fragestellung zuhanden des Sachverstän­
digen ist bereits durch den Sozialversicherungsträger darauf zu achten, dass dem 
Sachverständigen lediglich medizinisch beantwortbare Tatfragen gestellt werden. 
Der medizinische Sachverständige stellt sein medizinisches Fachwissen zur Verfü­
gung, sodass ihm weder reine Rechtsfragen noch medizinisch nicht sinnvoll bean­
twortbare Fragen zu unterbreiten sind82. Besondere Fragestellungen ergeben sich 
bei psychiatrischen Begutachtungen 83. 

d) Erlass einer Zwischenverfügung durch den Sozialversicherungsträger 

Seit BGE 137 V 210 hat der Sozialversicherungsträger über eine zu erfolgende Ad- 6.49 

ministrativbegutachtung neu eine beim erstinstanzlichen Gericht anzufechtende 
Zwischenverfügung zu erlassen. Eine Beschwerdeerhebung hat innert 30 Tagen zu 
erfolgen. 

2. Gehörs- und Partizipationsrechte anlässlich einer versicherungsexternen 
Begutachtung 

a) Erfüllung des Gutachtensauftrages 

Was die höchstpersönliche Leistungspflicht bei der Erfüllung des Gutachtensauftra- 6.so 
ges anbelangt, ist der Meinung von ALFRED BüHLER uneingeschränkt zuzustim-
men. Der genannte Autor vertritt zu Recht die Meinung, dass im Rahmen einer Be­
gutachtung grundsätzlich eine Pflicht des Sachverständigen besteht, den Auftrag 
höchstpersönlich zu erfüllen84. In der Praxis ist jedoch bei einer Begutachtung in 
einem Spital immer wieder die nicht zulässige Substitution durch fachlich nicht ge­
nügend qualifizierte Assistenzärzte zu beobachten 85. Die Tatsache alleine, dass bei 
einer streng einzuhaltenden höchstpersönlichen Leistungspflicht der Sachverständi-
gen allenfalls an gewissen Kliniken und Spitälern infolge Personalmangels keine 
Gutachten mehr oder nur noch eine reduzierte Anzahl durchgeführt werden könn-
ten, ist dabei in Kauf zu nehmen. Es müssen in einem solchen Fall entsprechende 
organisatorische Massnahmen innerhalb der jeweiligen Institutionen geschaffen 
werden, damit auch die für die Erstellung von Gutachten jeweils am besten qualifi­
zierten Fachkräfte - Chefärzte sowie leitende Ärzte - einer Gutachtertätigkeit 
nachgehen können. Dementsprechend überzeugt m.E. die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtes nicht, wonach auch Gutachten als beweistauglich zu akzeptieren 
sind, welche zwar von einem Oberarzt mit Fachkenntnissen visiert wurden, aber 
von einem Assistenzarzt verfasst worden sind86. 

81 Rz. 2082 KSVI; BGE 139 V 349, E. 5.2.3. 
82 Näheres bei JEGER, 185 ff. 
83 Näheres bei STEINEGGER, 124 ff. 
84 BüHLER, Mitwirkung, 2. 
85 SIEGEL, 787. 
86 BGer U 203/06 vom 12. März 2007, E. 3.2.1. 
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b) Anwesenheit von Drittpersonen anlässlich der Begutachtung 

6.51 Das Bundesgericht hat in BGE 132 V 446 ff. u.a. festgehalten, dass es sich bei einer 
Begutachtung ähnlich verhalte wie bei einer Zeugeneinvernahrne, bei welcher sich 
der Zeuge auch nicht verbeiständen lassen könne. Die Anwesenheit einer Drittper­
son sei auch anlässlich der Begutachtung aus diesem Grunde nicht zulässig. Die Er­
fahrung zeigt aber, dass entgegen der Rechtsprechung des Bundesgerichtes bei 
einer ärztlichen Untersuchung durch einen Kreisarzt der SUVA oder einen versi­
cherungsexternen Sachverständigen die persönliche Anwesenheit einer Begleitper­
son oder eines Rechtsvertreters zuweilen von Nutzen sein kann 87. 

6.52 In der Literatur wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass eine Begleitperson anläss­
lich einer (versicherungsinternen) Begutachtung bei der Anamneseerhebung zusätz­
liche Informationen beisteuern kann 88. Auch kann es für die Begutachtung zuweilen 
notwendig sein, eine Befragung Dritter über die bestehende Aktenlage hinaus vor­
zunehrnen 89. Eine solche Fremdanamnese kann insbesondere bei psychiatrischen 
Gutachten zur Einholung nicht medizinischer Hintergrundinformationen über die 
versicherte Person sehr wichtig sein90. 

6.53 In der Praxis ist immer wieder von versicherten Personen zu hören, dass im Rah­
men einer Exploration durch den Sachverständigen oder untersuchenden Arzt 
nicht alle vom Exploranden gemachten Aussagen sowie geklagten Beschwerden 
schriftlich festgehalten wurden91. Die handschriftlichen Notizen des Sachverständi­
gen bilden jedoch die Grundlage des Gutachtens. Eine fehlende zeitnahe Kontrolle 
der handschriftlichen Notizen des Arztes verunmöglicht eine direkte Intervention 
durch die versicherte Person, da diese die Handnotizen des Arztes während der Be­
gutachtung nicht zu sehen bekommt. Überdies getraut sich erfahrungsgemäss auch 
kaum eine versicherte Person gegenüber einem explorierenden Gutachter zu inter­
venieren, da sie in aller Regel nicht verbeiständet ist. Diese Beweisproblematik 
lässt sich in praxi nur dadurch entschärfen, dass de lege ferenda ein Obligatorium 
eingeführt wird für eine Tonaufzeichnung der Befragung der versicherten Person 
anlässlich einer verwaltungsinternen oder verwaltungsexternen Begutachtung. 
Ohne die Einführung einer solchen Dokumentationspflicht ist es nachträglich für 
den Richter nur sehr schwer möglich, genau festzustellen, ob die vom Bundesge­
richt in BGE 122 V 100 sowie BGE 125 V 352 auferlegten Regeln für die Beweis­
würdigung eines Gutachtens auch tatsächlich erfüllt sind92. Der Richter kann nicht 
mehr überprüfen, inwiefern die von Sachverständigen im Gutachten festgehaltenen 
Aussagen des Exploranden zutreffen, falls dieser nachträglich nach Durchsicht des 
Gutachtens geltend macht, gewisse Aussagen gar nicht oder in anderer Form ge­
macht zu haben. 

87 ALIOTTA, Begutachtungen, 73. 
88 HERMELINK, 40. 
89 Dazu auch oben Rz. 4.120 
90 Näheres bei MuRER, 314ff. 
91 MüLLER, 1632. Zur Aktenführung oben Rz.4.185. 
92 Siehe unten Rz. 6.57 ff.; ALIOTTA, Begutachtungen, 74. 
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Dem Sachverständigen kommt eine erhöhte Fragepflicht zu, sobald er merkt, dass 6.54 

gewisse Verständigungsschwierigkeiten zwischen ihm und der versicherten Person 
bestehen. Zu oft lässt sich beispielsweise in Gutachten nachlesen, die versicherte 
Person sei nicht kooperativ gewesen oder allenfalls nicht kohärent im Aussagever­
halten, ohne dass sich dies nachträglich durch das Gericht, welches letztlich das 
Gutachten zu würdigen hat, auch wirklich verifizieren lässt. Ergibt sich bereits aus 
den Akten, dass unüberwindbare Verständigungsschwierigkeiten entstehen könn-
ten zufolge der Fremdsprachigkeit der versicherten Person, muss ein Dolmetscher 
zur Begutachtung beigezogen werden93• Die Kosten des Dolmetschers sind gestützt 
auf Art. 45 Abs.1 ATSG vom Sozialversicherungsträger zu zahlen. 

3. 

a) 

Gehörs- und Partizipationsrechte im Anschluss an eine 
versicherungsexterne Begutachtung 

Verfassen, Unterzeichnung und Zustellung des Gutachtens 

Grundsätzlich ist ein Gutachten durch den beauftragten Sachverständigen höchst- 6.55 

persönlich zu verfassen, ohne Beeinflussung durch eine Drittperson, sei diese eine 
beigezogene Hilfsperson oder Mitgutachter bei einer polydisziplinären Begutach-
tung. Auch die Unterzeichnung des fertigen Gutachtens sollte jeweils eigenhändig 
durch den Sachverständigen erfolgen. Gerade bei polydisziplinären Gutachten ist 
in praxi jedoch leider oft festzustellen, dass einzelne Teilgutachter das Gesamtgut­
achten nicht unterzeichnen, was von den Gerichten mitunter nicht beanstandet 
wird, sofern die unterzeichneten Teilgutachten integral vorliegen. 

Das Gutachten ist nach der Unterzeichnung durch den Sachverständigen umgehend 6.56 

an den auftraggebenden Sozialversicherungsträger zuzustellen. 

b) Würdigung des Gutachtens durch den Sozialversicherungsträger 

Im Rahmen des nichtstreitigen Administrativverfahrens gilt für den Sozialversiche- 6.57 

rungsträger der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gestützt auf Art. 55 ATSG 
i.V.m. Art. 19 VwVG und Art. 40 BZP. Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung 
besagt, dass vom Sozialversicherungsträger eingeholte Gutachten ohne Bindung an 
förmliche Regeln zu würdigen sind94. 

Das Bundesgericht hat in BGB 137 V 210, E. 2.1.1 diesbezüglich ausgeführt, dass zu 6.58 

einem fairen Verfahren auch der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gehört. 

c) Stellungnahme der versicherten Person 

In BGB 136 V 113 E. 5.3 hat das höchste Gericht mit Verweis auf BGE 119 V 6.59 

208 E. 3b die Pflicht der Verwaltung bestätigt, ein von ihr eingeholtes medizini-
sches Gutachten, auf das sie wesentlich abzustellen gedenkt, der versicherten 
Person noch vor Erlass der Verfügung unaufgefordert zur Stellungnahme zu er-

93 Nähers bei ALKAN-MEwEs, 501 ff.; oben Rz. 4.178. 
94 Oben Rz. 4.141. 
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öffnen 95. Dabei ist nach der hier vertretenen Auffassung zu fordern, dass ein 
Gutachten unverzüglich nach Eintreffen beim Sozialversicherungsträger der ver­
sicherten Person zuzustellen ist. Die versicherte Person hat das uneinge­
schränkte Recht, das Gutachten in der dem Sozialversicherungsträger vorliegen­
den unverfälschten Erstfassung zur Kenntnis zu nehmen, ohne dass der 
Sozialversicherungsträger beim Sachverständigen irgendwelche Rückfragen for­
mellen oder gar materiellen Inhaltes deponiert hat. Dies, damit nicht bereits der 
Anschein einer unbefugten nachträglichen Beeinflussung des Sachverständigen 
durch den Sozialversicherungsträger entsteht. 

6.60 Mit Vorteil wird eine versicherte Person sofort nach Erhalt des Gutachtens durch 
den Sozialversicherungsträger dieses seinen behandelnden Ärzten zur allfälligen 
Stellungnahme aus (fach-)ärztlicher Sicht zustellen. In praktisch allen Fällen sind 
die versicherten Personen in fachlicher Hinsicht überfordert, um ein medizinisches 
Gutachten, insbesondere aber ein polydisziplinäres Gutachten, im Einzelnen kri­
tisch würdigen zu können. Der Beizug eines unterstützenden Arztes ist deshalb in 
der Regel unerlässlich. Bei komplexen medizinischen Sachverhalten erweist sich 
oft der Beizug eines spezialisierten Rechtsvertreters als notwendig, damit eine for­
mell wie auch materiell gut begründete Stellungnahme eingereicht werden kann. 
Das Bundesgericht hat denn auch in diesem Zusammenhang mehrmals betont, 
dass an die versicherten Personen keine allzu grossen Anforderungen bezüglich 
einer Stellungnahme zu stellen sind, um gestützt auf Berichte der behandelnden 
Ärzte Zweifel an den versicherungsinternen medizinischen Abklärungen durch 
den Sozialversicherungsträger vorbringen zu können. Es würde einen Verstoss 
gegen die Waffengleichheit und somit auch einen Verstoss gegen Art. 6 EMRK be­
deuten, würde man die entsprechenden Voraussetzungen zu hoch ansetzen 96. Dies 
auch angesichts der verfahrensrechtlichen Ungleichheit zwischen der versicherten 
Person und dem Sozialversicherungsträger97• Ein Sozialversicherungsträger verfügt 
in der Regel über medizinisches Fachpersonal, welches sich eingehender mit einem 
Gutachten befassen kann als eine versicherte Person ohne medizinische Kenntnisse. 

6.61 Ist eine versicherte Person mit den Ausführungen und Schlussfolgerungen eines 
Gutachtens - mit oder ohne Beizug eines beratenden oder behandelnden Arztes -
aus medizinischer Sicht nicht einverstanden, steht es ihr selbstredend frei, bereits im 
Rahmen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahrens oder aber im anschliessenden 
Beschwerdeverfahren ein Parteigutachten einzureichen. Dies, damit die versicherte 
Person einen fundierten abweichenden medizinischen Sachverhalt geltend machen 
kann, sowohl betreffend Diagnose wie auch betreffend Einschätzung der Arbeitsfä­
higkeit. 

95 Gestützt auf diese konstante Rechtsprechung wurde in einem solchen Fall (BGer 8C_254/ 
2010 vom 15. September 2010) eine Verletzung des rechtlichen Gehörs festgestellt. 

96 BGer 9C_142/2011 vom 9. November 2011, E. 4.1; oben Rz. 4.169. 
97 Zur relativ bedeutsamen Ungleichheit zwischen der versicherten Person und dem Sozial­

versicherungsträgers. BGE 135 V 165 E. 4.3.1 i.f. 
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d) Stellung von Ergänzungsfragen 

Sowohl der Sozialversicherungsträger wie auch die versicherte Person können den 6.62 
Sachverständigen Ergänzungsfragen zum verfassten Gutachten unterbreiten. Falls 
beide Parteien Ergänzungsfragen stellen wollen, sind diese in Nachachtung des 
rechtlichen Gehörs den Sachverständigen gleichzeitig zu unterbreiten, was durch 
den Sozialversicherungsträger zu koordinieren ist. 

e) Einholen eines Zweitgutachtens 

In BGE 132 V 93 hat das Bundesgericht festgehalten, dass sich eine versicherte Per- 6.63 
son einer weiteren Begutachtung nicht zu unterziehen braucht, wenn der Sachver-
halt bereits hinreichend abgeklärt ist und die Einholung einer weiteren Expertise 
deshalb auf eine unzulässige «second opinion»-Begutachtung hinauslaufen würde 98. 

Dem Sozialversicherungsträger ist es somit nicht erlaubt, nach Belieben Gutachten 
einzuholen. 

4. Einreichen von Parteigutachten 

Unabhängig von der Sachverhaltsabklärung von Amtes wegen durch die Sozialver- 6.64 
sicherungsträger gemäss Art. 43 ATSG haben versicherte Personen jederzeit das 
Recht sowohl im nichtstreitigen Verwaltungsverfahren wie auch im anschliessenden 
Gerichtsverfahren Parteigutachten einzureichen. Gemäss konstanter und m.E. rich-
tiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes rechtfertigt alleine die Tatsache, dass 
eine ärztliche Stellungnahme oder ein Parteigutachten von einer Partei eingeholt 
und in das nichtstreitige Verwaltungsverfahren oder im Beschwerdeverfahren ein­
gebracht wird, noch keine Zweifel an deren Beweiswert 99. 

In der Literatur wird bisweilen eine grosse Voreingenommenheit gegenüber Partei- 6.65 
gutachten ausgedrückt. So will GERBER deren Beweiswert gleichsetzen mit demjeni-
gen der Berichte der behandelnden Ärzte und gar ein alleiniges Abstellen der Ge-
richte auf Privatgutachten verbieten 100. In rechtsstaatlicher Hinsicht verkennt der 
genannte Autor die Tatsache, dass zufolge der evidenten Waffenungleichheit für 
eine versicherte Person die Einreichung eines Parteigutachtens die einzige Möglich-
keit darstellt, ihren eigenen Standpunkt betreffend des medizinischen Sachverhalts 
im Verfahren einzubringen. Zudem ist es gerade auch mit Blick auf das Urteil des 
Verwaltungsgerichtes des Kantons Luzern vom 18. März 2010101 betreffend die ex­
tremen Qualitätsunterschiede der von den MEDAS erstellten Gutachten geradezu 
notwendig, von den versicherten Personen eigene Parteigutachten möglichst bereits 
im nichtstreitigen Administrativverfahren einzubringen. 

98 Oben Rz. 4.116. 
99 BGE 125 V 351, 353 E. 3b/dd (zitiert aus BGer SC_ 439/2009 vom 25. November 2009, plä­

doyer 2/2010, 54 ff.). 
100 GERBER, 8. 
101 VwGer LU S 09124 vom 18. März 2010, publiziert unter <www.gerichte.lu.ch> Index/ 

Rechtsprechung (besucht am: 1. Januar 2014). 
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6.66 Die Rechtsprechung hat aus dem aus Art. 6 Abs. 1 EMRK fliessenden Anspruch 
auf Waffengleichheit im Prozess abgeleitet, dass die versicherte Person das Recht 
habe, mittels eigener Beweismittel die Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärzt­
lichen Feststellungen der versicherungsinternen Fachpersonen in Zweifel zu zie­
hen102. Die Einreichung solcher Beweismittel durch die versicherte Person be­
schränkt sich indes nicht nur auf die von behandelnden Ärztinnen und Ärzten oder 
anderen medizinischen Fachpersonen erstellen Berichte 103, sondern es kann selbst­
redend die versicherte Person auch jederzeit im Verwaltungsverfahren oder im Ge­
richtsverfahren Parteigutachten einreichen, welche infolge eines auftragsrechtli­
chen Verhältnisses zwischen versicherter Person und Sachverständigem erstellt 
worden sind. Dabei empfiehlt es sich, ein Parteigutachten so rasch als möglich einzu­
reichen, gerade weil in BGer 9C_780/2011 vom 6. Dezember 2011 das Bundesge­
richt entschieden hat, dass das erstinstanzliche Gericht ein im Beschwerdeverfahren 
von der versicherten Person angekündigtes Privatgutachten im Sinne einer antizi­
pierten Beweiswürdigung nicht abzuwarten brauchte. 

6.67 In der Praxis ist es mitunter nicht einfach, qualifizierte Sachverständige für ein Par­
teigutachten zu finden. Rechtsvertreter von versicherten Personen wenden sich da­
bei am besten an einen Kollegen oder eine Kollegin mit einer spezialisierten Ausbil­
dung zum Fachanwalt SAV Haftpflicht- und Versicherungsrecht; diese kennen am 
ehesten geeignete Fachpersonen für Parteigutachten. 

V. Beweiswert von Gutachten 

1. Richtlinien des Bundesgerichtes 

6,68 In BGB 125 V 351 hat das Bundesgericht ( damals: Eidgenössische Versicherungs­
gericht) die Grundsätze betreffend den Beweiswert von Gutachten dargelegt und 
in der Folge stets daran festgehalten. 

6.69 In BGer 8C_260/2012 vom 27.Juni 2012 fasst das Bundesgericht seine Rechtspre­
chung betreffend Beweiswert eines Gutachtens wie folgt zusammen: «Zur Beurtei­
lung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsansprüche bedarf es verlässlicher me­
dizinischer Entscheidgrundlagen (BGB 134 V 231, 232 E. 5.1). Hinsichtlich des 
Beweiswertes eines Arztberichtes ist demnach entscheidend, ob dieser für die streiti­
gen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklag­
ten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben 
worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beur­
teilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des 
Experten begründet sind (BGB 134 V 231, 232 E. 5.1 mit Hinweis auf 125 V 351, 
352 E. 3a).» 

6.70 Das Bundesgericht hat sodann in Bezug auf bestimmte Formen medizinischer Be­
richte und Gutachten Richtlinien für die Beweiswürdigung aufgestellt. Bei Gerichts-

102 BGE 125 V 351. 
103 BGE 125 V 351. 
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gutachten wird in aller Regel von einer vollen Beweiskraft ausgegangen 104. Einern 
Administrativgutachten kann volle Beweiskraft zuerkannt werden, solange nicht 
konkrete Indizien gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen 105. Bei versiche­
rungsinternen ärztlichen Feststellungen muss bei Bestehen auch nur geringer Zwei­
fel an deren Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit eine versicherungsexterne Expertise 
eingeholt werden 106. Eine grosse Vorsicht lässt das Bundesgericht bei den Berichten 
der behandelnden Ärztinnen und Ärzte walten zufolge des bestehenden Vertrauens­
verhältnisses zur versicherten Person 107. 

2. Grundsatz der freien Beweiswürdigung 

Seit BGE 125 V 351 beurteilen die Gerichte gestützt auf die konstante Rechtsprechung 6.71 
des Bundesgerichtes den Beweiswert von Gutachten gestützt auf den Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung 108. Dieser Grundsatz besagt, dass die Gutachten ohne Bindung 
an förmliche Angaben zu würdigen sind. Bei Einführung des ATSG hat der Bundesge­
setzgeber diesen Grundsatz für alle Bereiche des Bundessozialversicherungsrechts für 
das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren in Art. 61 lit. c ATSG festgehalten. Gemäss 
dieser Bestimmung stellt das Versicherungsgericht unter Mitwirkung der Parteien die 
für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und 
ist in der Beweiswürdigung frei. Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung findet in-
des bereits im nichtstreitigen Verwaltungsverfahren Anwendung. 

Nach Vorliegen eines Gutachtens hat der Sozialversicherungsträger dieses in be- 6.72 
weisrnässiger Hinsicht zu würdigen und zu entscheiden, ob es als Grundlage für die 
Beurteilung der versicherungsrechtlichen Ansprüche der begutachteten Person die-
nen kann 109

. Die Würdigung des Sachverständigengutachtens erfolgt in den einzel-
nen Sozialversicherungszweigen durch unterschiedliche Stellen und Personen, je 
nach Organisationsstruktur der Sozialversicherungsträger. 

Die Sozialversicherungsträger sowie die Gerichte können einem im Rahmen eines 6.73 
Verwaltungsverfahrens eingeholten Gutachten von externen Spezialärzten, welche 
aufgrund eingehender Beobachtungen und Untersuchungen sowie nach Einsicht in 
die Akten Bericht erstatten und bei der Erörterung der Befunde zu schlüssigen Er­
gebnissen gelangen, volle Beweiskraft zuerkennen, solange nicht konkrete Indizien 
gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen110. Alleine die Tatsache, dass die 
versicherungsexternen Sachverständigen betreffend Befunderhebung, Diagnostik 
und Einschätzung der Arbeitsfähigkeit bei einer versicherten Person zu anderen Er­
gebnissen gelangen als die in die Behandlung der versicherten Person involvierten 
medizinischen Fachpersonen, kann gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichtes 
nicht als Indiz gegen die Zuverlässigkeit einer Expertise sprechen. Gemäss konstan-

104 BGE 125 V 351,353, E. 3b/aa. 
105 BGE 135 V 465,470, E.4.4. 
106 BGE 135 V 465,470, E.4.4. 
107 BGE 135 V 465,470, E. 4.5. 
108 RIEMER-KAFKA, Gutachten, 31. 
109 Oben Rz.4.146. 
110 BGE 125 V 351, 35 E. 3b/bb; s. zudem BGE 137 V 210, E.1.3.4. 
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ter Rechtsprechung des Bundesgerichtes klären sich solche Differenzen in der Re­
gel zwanglos durch die Verschiedenheit von Behandlungs- und Begutachtungsauf­
trag111, indem der die versicherte Person behandelnde Arzt einen anderen Auftrag 
zu erfüllen hat als der Sachverständige. 

6.74 Bei der SUVA ist eine versicherungsinteme Clearingstelle zuständig für die Ein­
holung und auch Überwachung von versicherungsextemen Gutachten. Diese Gut­
achter-Clearingstelle unterzieht die Qualität der eingeholten Expertisen einer 
kritischen Prüfung durch versicherungsinteme Fachärzte, wofür diese einen stan­
dardisierten Kriterienkatalog verwenden 112. Damit wird die Stellung von Rückfra­
gen und Zusatzfragen an die Gutachter erleichtert. Gemäss Angaben der SUV A 
konnte dadurch die Qualität der eingeholten Expertisen verbessert werden 113. 

6.75 Bei der Invalidenversicherung würdigen die Ärzte des RAD der IV-Stellen die ein­
geholten Gutachten. 

3. Beispiele aus der Rechtsprechung 

6.76 In BGer 9C_87 /2011 vom l. September 2011 hat das Bundesgericht ausgeführt, dass 
in casu der Verzicht auf die Durchführung einer neuropsychologischen Abklärung 
nicht gegen den Beweiswert des Gutachtens des Institutes Y. spreche. 

6.77 In BGB 137 V 210 E. 6.kam das Bundesgericht zum Schluss, dass es unverhältnis­
mässig sei, wenn nach den alten Regeln eingeholte Gutachten 114 ungeachtet ihrer je­
weiligen Überzeugungskraft den Beweiswert einbüssten 115. Das Bundesgericht hat 
indes in der nach Erlass von BGB 137 V 210 ergangenen Rechtsprechung dargelegt, 
dass dem Umstand bei der Beweiswürdigung Rechnung zu tragen sei, dass ein nach 
altem Standard in Auftrag gegebenes Gutachten eine massgebende Entscheidungs­
grundlage bildet 116. Nach Ansicht des Bundesgerichtes lasse sich in dieser Über­
gangssituation die beweisrechtliche Lage mit derjenigen bei versicherungsintemen 
medizinischen Entscheidungsgrundlagen vergleichen, wo selbst schon relativ ge­
ringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen 
genügen, um eine neue Begutachtung anzuordnen 117. 

6.78 Sehr interessant sind die Ausführungen des Bundesgerichtes in BGer 9C_ 495/2012 
vom 4. Oktober 2012, E. 2.4. Dieser Fall zeige in exemplarischer Weise auf, wie un­
gesichert und umstritten die diagnostische Einordnung von Schmerzstörungen sei -
namentlich auch unter dem Blickwinkel des neuen Diagnosecodes F 45.41 - ganz 
abgesehen von der seitens der Sachverständigen höchst kontrovers eingeschätzten 

111 BGE 124 I 170, 175 E.4; BGer 9C_24/2008 vom 27.Mai 2008, E.2.3.2; I 701/05 vom 5.Ja-
nuar2007, E.2 i.f.; 1506/00 vom 13.Juni 2001, E.2b; s.a. oben Rz.4.144. 

112 LuDWIG/ScHAUMANN-VON STOSCH, 51. 
113 LUDWIG/SCHAUMANN-VON STOSCH, 52. 
114 Somit vor Erlass von BGE 137 V 210 durch den Sozialversicherungsträger eingeholte ver-

sicherungsexterne Gutachten. 
11 s BGE 137 V 210, 266 E. 6 Ingress. 
116 BGer 9C_942/2011 vom 6. Juli 2012, E. 5.2; 9C_776/2010 vom 20. Dezember 2011, E. 3.3. 
117 BGE 134 V 465, 467 E. 4. 
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Schwere der Symptomatik und der Folgenschätzung für die Arbeits(un)fähigkeit. 
Weil die Diskrepanzen zwischen den vorliegenden medizinischen Berichten in die­
sem Fall eklatant waren, wurde die Sache an das kantonale Gericht zur Einholung 
eines Gerichtsgutachtens zurückgewiesen. 

Nach diesem soeben zitierten Urteil des Bundesgerichtes ist bei der Würdigung von 6.79 

medizinischen Gutachten stets darauf zu achten, inwiefern die dem Gutachten zu­
grunde liegenden medizinischen Erkenntnisse von der medizinischen Wissenschaft 
anerkannt sind. Bei der Beweiswürdigung hat der Richter mithin gegebenenfalls 
fachspezifische medizinische Literatur, Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften 
sowie juristische Literatur zu medizinischen Begutachtungen hinzuzuziehen 118. 

VI. Checklisten 

1. Partizipationsrechte vor einer Begutachtung 

- Ist das Einholen eines Gutachtens im Rahmen von Art. 43 ATSG notwendig 119? 6.80 
- Liegt allenfalls das unzulässige Einholen einer «second opinion»-Begutachtung 

vor1207 
- Sind Namen und fachliche Qualifikation des Sachverständigen bekannt gegeben 

worden 121? 
- Wurde der versicherten Person i.S.v. Art. 44 ATSG die Möglichkeit eingeräumt, 

Ausstands- und Ablehnungsgründe gegen die oder den Sachverständigen gel­
tend zu machen 122? 

- Ist ein Fragenkatalog zugestellt worden mit der Möglichkeit, Zusatzfragen zu 
stellen123? 

- Ist bei einer polydisziplinären Begutachtung durch eine MEDAS der Invaliden­
versicherung das Zufallsprinzip eingehalten worden 124? 

- Ist die IV-Stelle beim Einholen eines mono- oder bidisziplinären Gutachtens zu­
nächst konsensual im Sinne einer einvernehmlichen Gutachtenseinholung vor­
gegangen 125? 

- Ist bei Nichteinigung eine anfechtbare Zwischenverfügung erlassen worden 126? 
- Ist allenfalls das Einreichen von medizinischen Berichten oder eines Partei-

gutachtens durch die versicherte Person notwendig 127? 

118 In der Schweiz werden diesbezüglich diverse rechtswissenschaftliche und medizinische 
Publikationen zu Rate gezogen, welche sich mit medizinischen Begutachtungen befassen; 
s. hierzu die Angaben im Literaturverzeichnis. 

119 Oben Rz.6.10. 
120 Oben Rz. 6.63. 
121 Oben Rz. 6.35. 
122 Oben Rz. 6.37. 
123 Oben Rz. 6.48. 
124 Oben Rz. 6.33. 
125 ObenRz.6.47. 
126 Oben Rz. 6.49. 
127 Oben Rz. 6.64. 
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2. Partizipationsrechte anlässlich einer Begutachtung 

6.81 - Wurde der Gutachtensauftrag höchstpersönlich vom Sachverständigen erfüllt? 
Liegt allenfalls eine (unzulässige) Substitution vor128? 

- Ist ein Dolmetscher beigezogen worden 129? 
Ist allenfalls der Beizug einer Drittperson notwendig 130? 
Ist die Anamnese und Befunderhebung durch den Sachverständigen vollständig 
erfolgt und aufgeschrieben worden 131? 

- Sind alle notwendigen Abklärungen durchgeführt worden 132? 
Hat sich der Sachverständige professionell und unvoreingenommen gegenüber 
der versicherten Person verhalten 133? 

3. Partizipationsrechte nach einer Begutachtung 

6.82 - Liegt ein von allen Sachverständigen unterzeichnetes polydisziplinäres Gutach­
ten vor134? 

- Ist das Gutachten der versicherten Person unverfälscht zugestellt worden 135? 
- Ist der versicherten Person Gelegenheit gegeben worden zur Stellungnahme und 

zur Stellung von Zusatzfragen 136? 

4. Würdigung des eingeholten Gutachtens 

6.83 - Ist das eingeholte Gutachten für die streitigen Belange umfassend 137? 
Beruht das Gutachten auf allseitigen Untersuchungen 138? 

- Berücksichtigt das Gutachten die geklagten Beschwerden 139? 
- Ist das Gutachten in Kenntnis der gesamten Vorakten (Anamnese) abgegeben 

worden 140? 
Leuchtet das Gutachten in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge 
einl41? 

- Leuchtet das Gutachten in der Beurteilung der medizinischen Situation ein142? 
- Sind die Schlussfolgerungen des Experten begründet 143? 

128 Oben Rz. 6.50. 
129 Oben Rz. 6.54. 
130 Oben Rz. 6.51. 
131 Oben Rz. 6.53. 
132 Oben Rz. 6.10. 
133 Oben Rz. 6.53. 
134 Oben Rz. 6.55. 
135 Oben Rz. 6.59. 
136 Oben Rz. 6.59. 
137 Oben Rz. 6.69. 
138 Oben Rz. 6.69. 
139 Oben Rz. 6.69. 
140 Oben Rz. 6.69. 
141 Oben Rz. 6.69. 
142 Oben Rz. 6.69. 
143 Oben Rz. 6.69. 


